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Ausserordentlicher Parteitag SPS  
S am stag , 3. Juni 1989 in Bern

Traktandum 2.3.

Dreizehnpunkte-Programm der S P S  zur Friedens- und 
Sicherheitspolitik

Die SPS hat im Jahre 1972 ein Leitbild  fü r  eine fr iedensstrategische Sicherheitspolitik unseres 
Landes verabschiedet. Dieses Leitb ild  hat seine G ültigkeit  bis heute  w eitgehend behalten. 
Einzelne Fragen müssen aktualisiert werden. Die meisten F o rderungen  der SPS konnten bis 
heute wegen der politischen M acht der bürgerlichen K rä f te  in Parlam ent und Regierung 
nicht durchgesetzt werden. Der SPS fällt deshalb die w ichtige politische Verpflichtung und 
Verantwortung zu, die Anliegen einer F riedens- und Sicherheitspolitik  zur Schaffung eines 
gemeinsamen und dauerhaften  Friedens auch in den kom m enden  Jah ren  in und ausserhalb 
der politischen Institutionen zu vertreten.

Aus diesem G runde haben Parteivorstand und F raktion  ein D re izehnpunk te-P rog ram m  fo r
muliert,  welches die Stossrichtung und Prioritäten in den politischen A ktiv itä ten  von Partei 
und  Fraktion im Bereich der F riedens-  und Sicherheitspolitik festlegt:

1. Der Bund verstärkt den Einsatz fü r  eine aktive Friedenspolit ik  a u f  in ternationaler Ebene 
massgeblich. Er gründet ein Institut fü r  F riedens- und  K onfl ik tfo rschung . Der Einsatz von 
B lauhelm -T ruppen  im A uftrag  der U N O  ist ernsthaft  zu erwägen. Die M ittel fü r  eine aktive 
Friedenspolitik  sind deutlich aufzustocken und sollen jäh rl ich  im  Budget ausgewiesen wer-
den.

2. Die Schweiz muss ihre A nstrengungen  zur Entw icklung  in der D rit ten  Welt und zum A b 
bau des N ord-Süd-G efälles  verstärken. Der Export von K riegsm ateria l  soll verboten werden.

3. Die Rüstungsausgaben sollen real au f  dem Stand von 1987 e ingefro ren  werden.

4. Der geplante E M D -R üstungsk red it  von 3 M ia F ranken  fü r  34 F -1 8  Kam pfflugzeuge stösst 
an die Grenzen einer defensiven Arm ee des Kleinstaates. Wir lehnen ihn  deshalb ab.

5. Der Einsatz der Armee fü r  den Ordnungsdienst im Inneren  ist ausgeschlossen. Der einzige 
Zw eck besteht im Schutz des Landes gegen Aggressionen von aussen.

6. Wir lehnen die E in führung  e iner s tändigen B ere itschafts truppe grundsätz lich ab. Die A r 
mee ist und bleibt einen Milizarmee.

7. Der Zivilschutz d a r f  nicht weiter militarisiert werden. E r soll zu e inem  Instrum ent fü r  den 
K atastrophenschutz umgestaltet werden.

8. Anstelle des Wehrdienstes kann ein sozialer Z ivildienst geleistet w erden. Die M ilitärdienst
verweigerung aus ethischen, religiösen oder politischen G rü n d e n  d a r f  n icht m ehr mit G e
fängnis bestraft werden.

9. Eine obligatorische Dienstpflicht fü r  Frauen oder eine anderw eitige  Militarisierung der 
F rauen  im Rahm en der Gesam tverteid igung wird abgelehnt.

10. Die Militärjustiz wird fü r  Friedenszeiten abgeschafft.

11. N iemand darf  zu Beförderungsdiensten gezwungen werden. Soldaten und Offiziere w er
den bezüglich Bekleidung, V erpflegung, Sold, U n te rk u n f t  u.a.m. gleich behandelt.
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12. In Friedenszeiten  untersteht die Arm ee den gesetzlichen V orschrif ten  des Umweltschutzes 
und der Raum planung.

13. Der m ili tär isch-politisch-w irtschaftliche K om plex /F ilz  stellt eine G e fah r  fü r  die demo-, 
kra tischen S taatsstrukturen dar. Die Bundesbehörden müssen deshalb die Voraussetzungen für 
eine wirksame demokratische Kontrolle des Militärs und eine E n tf lech tung  von Armee und 
Rüstungslobby schaffen.


